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VORLAGEN Nr. 0448/2018  Jever, 28.05.2018 
 

Sitzung/Gremium am:  

 

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, 
Kreisentwicklung und Finanzen 

04.06.2018 öffentlich 

Kreisausschuss des Landkreises Friesland 13.06.2018 nicht öffentlich 

 
 
Bezeichnung des Beratungsgegenstandes: 
Antrag der CDU; hier: Untersuchung und Aufstellung der freiwilligen Aufgaben 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Aufstellung der freiwilligen Aufgaben wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen:       Ja       Nein 

Gesamtkosten der 
Maßnahmen (ohne 
Folgekosten) 

Direkte jährliche 
Folgekosten 

 Finanzierung: 

  Eigenanteil                objektbezogene Einnahmen 

Sonstige einmalige oder 
jährliche laufende 
Haushaltsauswirkungen 

€ XXXXx € XXXX € XXXX € XXXX € XXXX 

Erfolgte Veranschlagung:      Ja, mit €           Nein  

im   Ergebnishaushalt    Finanzhaushalt    Produkt- bzw. Investitionsobjekt: XXXX 

Vorlage betrifft die demografische Entwicklung:            ja             nein 

Falls ja, in welcher Art: XXXX 

Vorlage bezieht sich auf 

XXXX 

MEZ     Nr. XXXX 
Titel: 

HSP     Nr  XXXXXX 
Titel: 

 
 
 
   gez. R. Janßen 
Sachbearbeiter/in                Fachbereichsleiter/in 

Sichtvermerke: 
 
 
     gez. S. Ambrosy 
  Abteilungsleiter/in               Kämmerei                              Landrat 

Abstimmungsergebnis: 

Fachausschuss einstimmig   Ja: Nein: Enth.: Kts. gen.:    abw.  Beschl.     

Kreisausschuss einstimmig   Ja: Nein: Enth.: Kts. gen.:    abw.  Beschl.     

Kreistag einstimmig   Ja: Nein: Enth.: Kts. gen.:    abw.  Beschl.     
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Begründung: 
 
Aufgrund des gestellten Antrages, eine „umfassende Aufgabenkritik“ beim Landkreis 
Friesland durchzuführen, hat die Verwaltung in einem ersten Schritt eine Benennung 
der freiwilligen Leistungen unter Ermittlung der Kosten der Leistung sowie der 
Personalkosten vorgenommen. 
 
Dabei galten folgende Vorgaben hinsichtlich der Freiwilligkeit: 
 
- Aufgaben gelten als freiwillig, wenn der Landkreis Friesland nicht durch Gesetz 

oder andere eindeutige Vorgaben vollumfänglich verpflichtet ist, diese 
wahrzunehmen. 

 
- Eine Aufgabe ist dem Grunde nach auch dann freiwillig, wenn diesen Aufgaben 

langfristige Vereinbarungen oder Verträge zugrunde liegen, die aber grundsätzlich 
gekündigt werden könnten. 

 
- Freiwillig sind Aufgaben dem Grunde nach auch dann, wenn sie nicht zwingend 

beim Landkreis angesiedelt sind und beispielsweise auch von den Gemeinden 
selbst wahrgenommen werden könnten. 

 
- Freiwillig sind spezielle (Teil-) Aufgaben auch, wenn der Landkreis eine 

grundsätzliche Pflichtaufgabe in einem freiwilligen Umfang erweitert und diese 
über die Verpflichtung hinaus wahrnimmt. Dieser erweiterte Teilumfang wird als 
freiwillig benannt. 

 
 
Die erfassten freiwilligen Leistungen (Aufgaben) sind der beifügten Anlage zu 
entnehmen. Der Netto-Gesamtaufwand (abzüglich Erträge) in Höhe von 5.2 Mio. 
Euro liegt dabei noch unterhalb des von der Kommunalaufsicht, als Mindestbehalt 
freiwilliger Aufwendungen pro Kommune (3 % des Jahreshaushaltsvolumens), 
angesehenen Betrages, der selbst bei finanznotleidenden Kommunen durch die 
Kommunalaufsicht nicht in Frage gestellt wird. Die Tabelle soll als Grundlage für eine 
Diskussion des Themas dienen.  
 
Die Fraktionen und Gruppen werden gebeten, zu beraten, wie mit der Liste weiter zu 
verfahren ist. 
 
 
 
Anlage(n): 
 
Liste der freiwilligen Leistungen/Aufgaben 
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